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INHALT: 
 Outsourcing – Antwort der                              

Deutschen Bischofskonferenz  

- Mühsam ernährt sich das  Eichhörnchen –  
 

Wir erinnern uns: 

 In 2016 berichtete eine Krankenhaus – MAV 

davon, dass bei ihnen bestimmte Dienste in 

eine Tochterfirma (nicht im Geltungsbereich 

der Grundordnung) ausgegliedert werden sol-

len. Ihre Frage an den Vorstand der DiAG-

MAV war, ob dies überhaupt zulässig ist. Die 

Antwort des DiAG-MAV Vorstandes: Nach deutschem Arbeitsrecht ist 

dies zulässig, mit Blick auf die katholische Soziallehre und den Grundge-

danken der Dienstgemeinschaft dürfte so etwas in kirchlichen Einrich-

tungen nicht geschehen. 

 Vor dem Hintergrund, dass auch in anderen Einrichtungen Outsourcing 

aus wirtschaftlichen Gründen üblich war, wurde diese Frage Thema der 

Mitgliederversammlung 2016. Ergebnis der Mitgliederversammlung war 

die „Plöner Erklärung“, durch die alle Verantwortlichen aufgefordert 

wurden, 

 dafür Sorge zu tragen, dass zukünftig im Erzbistum Hamburg keine 

Ausgliederung von MitarbeiterInnen stattfindet, 

 dass bereits ausgegliederten ArbeitnehmerInnen eine Rückkehr 

zum bisherigen Arbeitgeber und damit in die Dienstgemeinschaft 

der Katholischen Kirche ermöglicht wird. 

 Eine Reaktion der Dienstgeberseite auf unsere „Plöner Erklärung“ gab 

es nicht. 

 Im Herbst 2017 berichtete die MAV des Malteserkrankenhauses in 

Flensburg von dem Vorhaben der Krankenhausleitung, eine bestimmte 

Mitarbeitergruppe outsourcen zu wollen. 
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 Der Vorstand der DiAG-MAV nahm diese In-

formation zum Anlass, einen Brief an Erzbi-

schof Heße zu schreiben, in dem er aufgefor-

dert wurde, gegen die Praxis des Ausgliederns 

Stellung zu beziehen. 

 Ein Antwortschreiben des stellvertretenden 

Generalvikars Bonekamp verwies lediglich da-

rauf, dass es sich hier um ein bundesweites 

Problem handle und insofern eine bundeswei-

te Klärung durch den VDD (= Verband der Diö-

zesen Deutschlands und Rechtsträger der 

deutschen Bischofskonferenz) stattfinden 

müsse.  

 Also schrieb der Vorstand der DiAG-MAV an 

den VDD mit der Bitte um Prüfung und Stel-

lungnahme, ob das Ausgliedern von Mitarbei-

terInnen vor dem Hintergrund der Katholi-

schen Soziallehre zulässig ist. 

 Der VDD reagierte auf unsere Anfrage mit der 

Ankündigung, dass sich die Bischöfliche Ar-

beitsgruppe Arbeitsrecht und die Personalwe-

senkonferenz des VDD mit dieser Fragestel-

lung auseinandersetzen würden. 

 Nach einigen Nachfragen durch uns (eine Be-

arbeitung durch die oben genannte Arbeits-

gruppe wurde mehrfach verschoben) erhiel-

ten wir nun im März 2019 eine Antwort. 

 

Wir stellen euch hiermit die differenzierte Ant-

wort zur weiteren Verwendung zur Verfügung. 

 Auf der Mitgliederversammlung im September 

werden wir uns Zeit nehmen, um die Antwort im 

Einzelnen zu bewerten. 
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Sachgrundlose Befristung – Einschränkungen                                   

für den Bereich der DVO  

Veränderte Rechtslage — rückwirkend ab 01. April 2019 

A 
m 29.November 2018 hat die Regional-

KODA Nord-Ost den, zuvor durch den Ver-

mittlungsausschuss gefasten Vorschlag zur 

verkürzten Laufzeit einer sachgrundlosen Befristung 

mehrheitlich beschlossen. Mit der Veröffentlichung 

im Amtsblatt 5 / 2019 wird dieser Beschluss rechts-

kräftig. 

B. Beschluss 5/ 2018 der Regional-KODA Nord- 
Ost : Änderung von § 30 Abs. 1 DVO 
 
„§ 30 Absatz 1 Befristete Arbeitsverträge“ der DVO 
lautet ab 1. April 2019: 
(1) Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe 
des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer 
gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von 

Arbeitsverträgen zulässig. Die kalendermäßige 
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes soll bei Mitarbeitern 
von EG 1 bis EG 5 bzw. S 2 bis S 4 die Dauer von 
höchstens zwölf Monate, im Übrigen die Dauer von 
höchstens achtzehn Monate nicht überschreiten 

Dies bedeutet, dass für alle MitarbeiterInnen aus 

den Entgeltgruppen bis EG 5 und S 4 ein sachgrund-

los befristeter Vertrag nur bis zu einer Laufzeit von 

max. 1 Jahr gelten soll. Mitarbeiter aller anderen 

Entgeltgruppen ab EG 6 und S 5 sollen nur noch ei-

nen sachgrundlos befristeten Vertrag über 18 Mo-

nate bekommen. 
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DiAG-MAV in Erzbistum Hamburg                                                                                                                                                                                      

Lange Reihe 2                                                                                                                                                                                                                        

20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                 

Tel. 040/18011971                                                                                                                                                                                                                  

Fax 040/18073829                                                                                                                                                                                                                   

E-Mail: geschaeftsstelle@diag-mav-hamburg.de 


